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2. Zoll= und Steuer-Wesen.

Nach der auf Grund der Ziffer 24 der Ausführungebestimmungen zum Reichsstempelgesetze vom 14. Juni

1900 (Central-Blatt S. 335ff.) von der Königlich preußischen Regierung getroffenen Feststellung werden
an den nachstehend bezeichneten Börsen für die daselbst angegebenen Waaren Terminpreise oder Preise
für Zeitgeschäfte im Sinne der Tarifnummer 4b des Reichsstempelgesetzes notirt, nämlich

an der Börse in Berlin für Weizen, Roggen, Hafer, Mais und Roggenmehl Preise für
Zeitgeschäfte,

und

an der Börse in Magdeburg für Rohzucker (I. Produkt) sowie an der Börse in Cöln für
Rüböl Terminpreise.

Berlin, den 1. November 1901.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: v. Fischer.

3. Medizinal= Wesen.

Bekanutmachung,

betreffend die Zulassung von Realgymnasialabiturienten zu den ärztlichen Prüfungen.

Der Bundesrath hat beschlossen, die Zulassung derjenigen Realgymnasialabiturienten, welche ihr
medizinisches Studium vor dem 1. Okiober d. J. begonnen haben, zur Ablegung der ärzllichen Prüfungen
nach den bisherigen Vorschriften nicht vor der Ergänzung des Reifezeugnisses durch eine Nachprüfung
im Lateinischen und Griechischen abhängig zu machen.

Berlin, den 6. November 1901.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Graf v. Posadowsky.

4. Marine und Schiffahrt.

Der dritte Nachtrag zur Amtlichen Liste der Schiffe der deutschen Kriegs= und Handelsmarine mit ihren

Unterscheidungs-Signalen für 1901 ist erschienen.
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